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WuB I F 1 a. Bürgschaft 14.01 Kreditsicherungsrecht

BGH Einschränkung der Bürgenhaftung bei Bürgschaftsverlängerung als überraschende
Regelung

IV

Damit Sie es leichter haben:

Die WuB-Monats-Ausgaben sind mit einer Klebe-
bindung versehen, damit WuB z. B. problemlos in den
Umlauf gegeben werden kann.
Zum Einsortieren in die Ordner sind die Seiten der ein-
zelnen Entscheidungen leicht voneinander zu trennen
und bereits gelocht.

Zur gliederungsorientierten Ablage:

WuB ist nach Rechtsgebieten geordnet. Römische Zif-
fern I bis X. = Rechtsgebiete.
Die Untergliederung der einzelnen Rechtsgebiete in
Teilgebiete erfolgt durch Großbuchstaben, arabische
Ziffern und Kleinbuchstaben.
(z. B. I F 1 a. = Bürgschaft)
Zu der Ablage innerhalb der Teilgebiete:
– I (A.-L.): chronologische Anordnung:
– II – X:
– – nach Gesetzen alphabetisch

(z. B. in II C.: GmbHG – HGB – KapErhG, LöschG),
– – innerhalb der Gesetze nach Paragraphen,
– – innerhalb eines Paragraphen: Mehrere Entschei-

dungen zu einem Paragraphen chronologisch 
(z. B. II A. § 304 AktG von 1.95 bis 1.01)

Die einzelnen Entscheidungen können problemlos an-
hand der Übersichtszeilen (obere und untere Kopfzeile)
einsortiert werden. Als Beispiel: 

Die obere Kopfzeile enthält die Angaben zu
– der Quelle „WuB”;
– dem Teilgebiet und den Untergliederungspunkten:

Z.B. ist „I F 1 a. Bürgschaft 14.01” die vierzehnte in
WuB im Jahr 2001 veröffentlichte Entscheidung zum
Teilgebiet Bürgschaft;

– dem Rechtsgebiet, z. B. Kreditsicherungsrecht.
Die untere Kopfzeile nennt das Gericht und enthält 
eine schlagwortartige Kennzeichnung der Entschei-
dung.
Um Zugriff auf alle wichtigen Entscheidungen zu ha-
ben, werden Anmerkungen grundsätzlich nicht aus-
sortiert.

Das Einsortieren

erfolgt anhand der Rückenbeschilderung und der
Zwischenregister der WuB-Ordner sowie der Über-
sichtszeilen der einzelnen Entscheidungen.
Die detaillierte Gliederung gewährleistet zusammen
mit den Stichwort- und Entscheidungs-Verzeichnissen
das problemlose Einsortieren sowie das Auffinden je-
der in WuB veröffentlichten Entscheidung.
Stichwortverzeichnisse und Entscheidungsregister er-
halten Sie jeweils für das erste Halbjahr und am Ende
des Jahres als Einjahres-Verzeichnisse.DieHalbjahres-
verzeichnisse sollten dann jeweils entnommen wer-
den.

Entscheidungssammlung
zum Wirtschafts- und Bankrecht

Direkter Zugriff – Die praktische Seite
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